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Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang der 
Fakultät für Kulturwissenschaften für das Fach Erziehungswissenschaft 

an der Universität Paderborn 

 

  vom 31. Mai 2023  

 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV.NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW. S. 780b), hat die Universität 
Paderborn die folgende Ordnung erlassen: 
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§ 31 
Allgemeine und Besondere Bestimmungen 

Diese Besonderen Bestimmungen gelten in Verbindung mit den Allgemeinen Bestimmungen der 
Prüfungsordnung für den Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang der Fakultät für Kulturwissenschaften an der 
Universität Paderborn in der jeweils geltenden Fassung (Allgemeine Bestimmungen). Für einen 
sachgerechten Aufbau des Studiums befindet sich im Anhang ein Studienverlaufsplan. Einzelheiten zu 
den Modulen können den Modulbeschreibungen im Anhang entnommen werden, die Teil dieser 
Besonderen Bestimmungen sind. 

§ 32 
Erwerb von Kompetenzen 

 
(1) Durch das fachwissenschaftliche Studium des Faches Erziehungswissenschaft sollen die 

Studierenden die grundlegenden Fähigkeiten erwerben: 
 erziehungswissenschaftlich fundiertes Wissen angemessen darzustellen und zu reflektieren 

(Darstellungs- und Reflexionsfähigkeit), 
 wissenschaftliche und berufsrelevante Problemlagen (insbesondere hinsichtlich der 

aktuellen Herausforderungen von Inklusion und Digitalisierung) zu erkennen, 
Fragestellungen zu entwickeln, wissenschaftliche Methoden und Theorien anzuwenden bzw. 
für eigene Problemlösungen zu nutzen (Anwendungs- und Problemlösefähigkeit), 

 verschiedene Ansätze und Handlungsmöglichkeiten sowie praktische Fälle vergleichend zu 
analysieren, abzuwägen und zu diskutieren (Analyse- und Kommunikationsfähigkeit), 

 eigene Umsetzungen in Zusammenarbeit mit anderen zu entwickeln und einzuschätzen 
(Kooperations- und Gestaltungsfähigkeit), 

 Beurteilungen zu formulieren, Entscheidungen in pädagogischen Handlungsfeldern zu 
treffen, Erprobungen durchzuführen und zu evaluieren (Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit). 

 Mit dem Erwerb von Kompetenzen soll die Bereitschaft verbunden sein, Wissen und Können 
situationsangemessen und verantwortungsbewusst in Übereinstimmung mit berufsethischen 
Grundsätzen einzusetzen. 

(2) Über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten hinaus konkretisiert sich der Kompetenzerwerb im 
Studium des Faches Erziehungswissenschaft in der vertieften Auseinandersetzung mit 
fachwissenschaftlichen Gegenständen in den Inhaltsfeldern: 
 Grundfragen der Erziehungswissenschaft 
 Anthropologische, gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen von Erziehung und Bildung 
 Erziehungswissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden  
 Lehren und Lernen 
 Interaktion und Kommunikation 
 Pädagogische Handlungsfelder und Institutionen. 
Die Studierenden sollen die Fähigkeiten erwerben, diese Inhaltsfelder unter verschiedenen 
Perspektiven differenziert zu erschließen (vgl. hierzu die Modulbeschreibungen im Anhang 2), so 
dass sie in der Lage sind: 
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 historische und gesellschaftliche Bedingungen für Erziehungs- und Bildungsprozesse bzw. 
pädagogische Institutionen/Organisationen zu beschreiben und in ihrer Bedeutung für 
erziehungswissenschaftliche Reflexion und pädagogische Praxis (u.a. der Inklusion) zu 
charakterisieren, 

 zentrale erziehungswissenschaftliche Fragestellungen und Grundbegriffe im Hinblick auf die 
verschiedenen Inhaltsfelder zu identifizieren, zu erläutern und die mit ihnen verbundenen 
Theoriekonzepten zuzuordnen, 

 grundlegende Forschungsmethoden, Forschungen und Forschungsergebnisse der 
Erziehungswissenschaft darzustellen und in ihrer Spezifik zu kennzeichnen, 

 den Inhaltsfeldern zuzuordnende Anwendungen und Anwendungsbereiche zu kennzeichnen 
und theoriegeleitet vor dem Hintergrund erster eigener Praxiserfahrungen zu interpretieren, 

 die gesellschaftliche Bedeutung der im Rahmen der Inhaltsfelder bearbeiteten 
Fragestellungen einzuschätzen, 

§ 33 
Studienbeginn 

Für das Studium des Faches Erziehungswissenschaft ist ein Studienbeginn nur zum Wintersemester 
möglich.  

§ 34 
Zugangsvoraussetzungen 

Über die in § 4 der Allgemeinen Bestimmungen genannten Zugangsvoraussetzungen hinaus wird für 
das Studium des Faches Erziehungswissenschaft im Rahmen des Zwei-Fach-Bachelor-Studiengangs 
ein außerschulisches Praktikum vor Aufnahme des Studiums empfohlen. 

§ 35 
Gliederung, Studieninhalte, Module 

(1) Das Studium im Fach Erziehungswissenschaft umfasst 72 LP (3 Basis- und 3 Vertiefungsmodule).  
(2) Im Fach Erziehungswissenschaft sind folgende Module zu absolvieren: 

Module Workload (h) LP P/WP 

Basismodul 1: Grundfragen der Erziehungswissenschaft 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1 
c) Vertiefung 2 

360 
 

90 
90/180 
90/180 

12 P 
 

P 
 
 

Basismodul 2:  Anthropologische, gesellschaftliche und 
kulturelle Bedingungen von Erziehung und Bildung 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1 
c) Vertiefung 2 

360 

 
90 
90/180 
90/180 

12 P 
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Basismodul 3: Erziehungswissenschaftliche Arbeits- und 
Forschungsmethoden 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1: Qualitative Forschung 
c) Vertiefung 2: Quantitative Forschung 

360 
 

90 
90/180 
90/180 

12 P 
 
 
 

Vertiefungsmodul 1: Lehren und Lernen 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1 
c) Vertiefung 2 

360 
 

90 
90/180 
90/180 

12 P 
 
 
 

Vertiefungsmodul 2: Interaktion und Kommunikation 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1: Theorie & Praxis der Beratung 
c) Vertiefung 2: Gestaltung von Interaktions- und 

                                    Kommunikationsprozessen 

360 
 

90 
90/180 
90/180 

12 P 
 
 
 

Vertiefungsmodul 3: Pädagogische Handlungsfelder und 
Institutionen 
 

a) Einführung 
b) Vertiefung 1 
c) Vertiefung 2 

360 

 
90 
90/180 
90/180 

12 P 
 
 
 

 

§ 36 
Teilnahmevoraussetzungen 

(1) Teilnahmevoraussetzungen für ein Modul gemäß § 7 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen 
regeln die Modulbeschreibungen. 

(2) Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen gemäß § 12 Absatz 2 der Allgemeinen 
Bestimmungen werden in den Modulbeschreibungen geregelt. 

§ 37 
Leistungen in den Modulen 

(1) In den Modulen sind Leistungen nach Maßgabe der Modulbeschreibungen zu erbringen. 
(2) Prüfungsleistungen werden gemäß § 15 der Allgemeinen Bestimmungen erbracht.  
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§ 38 
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit wird in der Regel in deutscher Sprache abgefasst. Sie kann in einer anderen 
Sprache abgefasst werden. Die Entscheidung darüber wird gegebenenfalls mit der Themenstellung 
durch den Prüfungsausschuss getroffen (vgl. § 17 der Allgemeinen Bestimmungen). 

(2) Eine mündliche Verteidigung gemäß § 19 der Allgemeinen Bestimmungen ist nicht erforderlich. 

§ 39 
Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmungen für Studierende vor dem Wintersemester 2023/2024 regelt § 30 der 
Allgemeinen Bestimmungen. 

§ 40 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Besonderen Bestimmungen treten am 1. Oktober 2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Erziehungswissenschaft vom 12.August 2016 
(AM.Uni.Pb. 192.16), geändert durch Satzung vom 17. Juli 2017 (AM.Uni.Pb. 60.17), außer Kraft. 
Weiteres regelt § 30 der Allgemeinen Bestimmungen. 

(2) Diese Besonderen Bestimmungen werden in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn 
(AM.Uni.Pb.) veröffentlicht. 

(3) Gemäß § 12 Absatz 5 HG kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Ordnung 
gegen diese Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes 
oder des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
 2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher 

beanstandet, 
 3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder  
 4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des 

Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Kulturwissenschaften vom     
30. März 2022 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Universität Paderborn 
vom 4. Mai 2022. 

 
Paderborn, den 31. Mai 2023     Die Präsidentin 
        der Universität Paderborn 
 

        Professorin Dr. Birgitt Riegraf  
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Anhang 1: 
Exemplarischer Studienverlaufsplan1 

Semester Modul Veranstaltung Workload (h) Workload 

gesamt 

1. Sem.: BM 1 a) Einführung 90  

BM 1 b) Vertiefung 1 90  

BM 2 a) Einführung 90  

BM 2 b) Vertiefung 1 90 360 

 

2. Sem.: BM 1 c) Vertiefung 2 180  

BM 2 c) Vertiefung 2 180 360 

 

3. Sem.: BM 3 a) Einführung 90  

BM 3 b) Vertiefung 1  180  

VM 1 a) Einführung 90 360 

 

4. Sem.: BM 3 c) Vertiefung 2 90   

VM 1 b) Vertiefung 1 90  

VM 1 c) Vertiefung 2 180  

VM 2 a) Einführung 90 450 

 

5. Sem.: VM 2 b) Vertiefung 1 90  

VM 2 c) Vertiefung 2 180  

VM 3 a) Einführung 90 360 

 

6.Sem.: VM 3 b) Vertiefung 1 90  

VM 3 c) Vertiefung 2 180 270 
1 Der Studienverlaufsplan gilt als Empfehlung und Orientierung. Als Studienbeginn (1. Fachsemester) wird das 
Wintersemester zugrunde gelegt. 
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 Anhang 2: 
Modulbeschreibungen 

Grundfragen der Erziehungswissenschaft 
Basic Questions of Educational Science 

Modulnummer: 
Basismodul 1 
(BM 1) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
1.-2. Semester 

Turnus: 
jährlich  
(WiSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
Deutsch 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung  VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1 S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2 S 30 60/150 WP 30 
 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine  

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
In diesem Modul soll in Inhalte sowie in Frage- und Problemstellungen erziehungswissenschaftlichen Denkens 
eingeführt werden. Anhand der Grundbegriffe Bildung, Erziehung, Sozialisation, Lernen und Entwicklung werden 
Strukturen pädagogischen Verhaltens und pädagogischer Verhältnisse dargelegt und unter der Perspektive ver-
schiedener erziehungswissenschaftlicher Theorien weiter entfaltet. Gesellschaftliche, historische und biografische 
Kontexte dienen der Konkretisierung pädagogischen Argumentierens und der Veranschaulichung grundlegender 
Strukturen. 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über erziehungswissenschaftliche Inhalte und Grundfragen 
• die Unterscheidungsfähigkeit zwischen pädagogischem Alltagswissen, subjektiven Konstrukten und 

erziehungswissenschaftlichen Denkweisen 
• die Befähigung zur pädagogischen Reflexivität 
• ein wissenschaftstheoretisches Verständnis und exemplarische Erprobung normativer, empirischer, 

hermeneutischer und kritischer Argumentation 
• die Befähigung zur begrifflichen Fassung pädagogischer Sachverhalte, Aufgaben und Probleme  

Schlüsselqualifikationen: 

• ein Verständnis für die Komplexität der Bedingungen pädagogischer Praxis und Offenheit im Umgang mit 
widersprüchlichen Erwartungen an pädagogisches Handeln 

• die Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf eigene Handlungsansprüche und die eigene Rolle in 
pädagogischen Prozessen 

• die Fähigkeit zum Einsatz von Präsentations- und Moderationstechniken in Form von Sitzungsgestaltungen 
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6 Prüfungsleistung: 

 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)              [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für 
die Modulnote 

b)  
oder c) 

Schriftliche Hausarbeit oder 
Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

20.000-50.000 Zeichen 
90-120 Minuten 
30-45 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.  

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
 (Einführungsveranstaltung)                                                                                  keine 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist.  

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Das Modul findet auch Verwendung im B. Ed. GyGe und BK UF Pädagogik. 

12 Modulbeauftragte*r: 
Prof. Dr. Christine Freitag und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  
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Anthropologische, gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen von Erziehung und Bildung 
Anthropological, Social and Cultural Conditions of Education 

Modulnummer: 
Basismodul 2 
(BM 2) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
1.-2. Semester 

Turnus: 
jährlich 
(WiSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
deutsch 
 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1 S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2 S 30 60/150 WP 30 
 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 keine   

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
In diesem Modul soll in Bedingungen und Strukturen des Zusammenhangs von Bildung und Gesellschaft eingeführt 
werden. Historische und aktuelle gesellschaftliche Bedingungen für Erziehungs- und Bildungsprozesse werden in 
ihren kulturellen, politischen, rechtlichen und ethisch-moralischen Rahmungen untersucht und kritisch reflektiert. 
Insbesondere werden die (Selbst-)Reflexionen und die konstruktive Auseinandersetzung mit sozialen, kulturellen, 
medialen, ethnischen und geschlechtlichen Differenzen und Ungleichheiten ermöglicht. Thematisiert werden zudem 
philosophische Erziehungstheorien sowie philosophische Grundlagen der Anthropologie. Über die Befassung mit 
unterschiedlichen Lebenswelten und Lebensformen wird ein differenzierter Zugang zur pädagogischen 
Anthropologie einerseits und zu adressatenspezifischem pädagogischen Handeln andererseits eröffnet. Die 
Teilaspekte des Moduls werden in nationaler und internationaler Perspektive beleuchtet. 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über historische und empirische Bedingungen des 
Zusammenhangs von Bildung und Gesellschaft 

• Kenntnisse über politische, soziale und ökonomische Rahmenbedingungen von Erziehung und Bildung 
• Kenntnisse der Grundlagen pädagogischer Anthropologie und pädagogischer Ethik, auch und besonders 

in ihren bildungsphilosophischen Bezügen 
• Kenntnisse über Begriffe, methodische Zugänge und Theorien pädagogischer Geschlechterforschung 

sowie inklusiver, interkultureller und international vergleichender Pädagogik 
• die Befähigung zu kritischer Auseinandersetzung mit erziehungs- und sozialwissenschaftlicher 

Forschung im Hinblick auf die Grundlagen, Bedingungen und Wirkungen gesellschaftlicher Differenzlinien 

Schlüsselqualifikationen: 

• die Entwicklung von (Selbst-)Reflexivität in Bezug auf den Umgang mit Fremdheit, Andersartigkeit und 
Ungleichheiten 

• die Befähigung zu pädagogischer Argumentation und Urteilsbildung 
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• die Weiterentwicklung eines eigenen pädagogischen Ethos durch Reflexion pädagogischer 
Verantwortung 

• die Befähigung zu eigenständiger und kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und ethisch-
moralischen Menschenbildern sowie philosophischen Konzepten der Erziehung 

6 Prüfungsleistung: 
 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)              [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. 
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote 

b) oder 
c)  
 
 

Schriftliche Hausarbeit oder 
 
Klausur oder 
Mündliche Prüfung 

 20.000-50.000 
Zeichen 
90-120 Minuten 
30-45 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.  

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
keine 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Das Modul findet auch Verwendung im B. Ed. GyGe und BK UF Pädagogik  

12 Modulbeauftragte*r: 
Prof. Dr. Christine Freitag und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  
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Erziehungswissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden 
Educational Scientific Work and Research Methods 

Modulnummer: 
Basismodul 3 
(BM 3) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
3.-4. Semester 

Turnus: 
jährlich 
(WiSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
Deutsch 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1: Qualitative Forschung S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2: Quantitative 
Forschung 

S 30 60/150 WP 30 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 keine   

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine 

4 Inhalte: 
In diesem Modul sollen Grundlagen zur wissenschaftlichen Reflexion und zum wissenschaftlichen Arbeiten als 
Pädagog*in gelegt werden. Die Studierenden erhalten dazu Einblicke in empirisch sozialwissenschaftliches Arbeiten 
in pädagogischen Kontexten. Sie lernen dazu entsprechende grundlegende sozialwissenschaftliche 
Forschungszugänge sowie geeignete qualitative und quantitative Erhebungs- und Auswertungsmethoden für 
pädagogische Fragestellungen kennen. Sie erwerben grundlegende Kenntnisse des forschungsbezogenen 
Einsatzes digitaler Medien und reflektieren ihren Einfluss auf Forschungsprozesse und -ergebnisse. Außerdem 
werden die systematische Anwendung und Bewertung entsprechender empirischer Zugänge für exemplarische 
pädagogische Fragestellungen vorgestellt und eingeübt. 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• die Fähigkeit, verschiedene für die Erziehungswissenschaft relevante Textarten und Forschungsansätze 
unterscheiden und in ihrer Bedeutung für das wissenschaftliche Arbeiten einschätzen zu können 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über Methoden empirischer Sozialforschung sowie spezifisch 
erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden  

• die Fähigkeit, Vorzüge und Probleme verschiedener sozialwissenschaftlicher Forschungsansätze         
und -methoden zu identifizieren und kritisch bewerten zu können 

• die Fähigkeit, Fachpublikationen und empirische Forschungsarbeiten systematisch analysieren, 
interpretieren und bewerten zu können 

• die Fähigkeit, für die Beantwortung erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen adäquate 
Datenerhebungs- und Auswertungsmethoden ableiten zu können 

Schlüsselqualifikationen: 
• die Fähigkeit, unterschiedliche Sichtweisen von quantitativen und qualitativen Forschungszugängen 

benennen und beurteilen zu können 
• die Fähigkeit, ausgewählte Forschungsmethoden und digitale Technologien bei konkreten 

Untersuchungsbeispielen und Fragestellungen nachvollziehen und exemplarisch anwenden zu können 
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6 Prüfungsleistung: 

 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)              [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. 
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote 

b) oder 
c)                

Projektarbeit 
oder 
 

Klausur 
oder  
Mündliche Prüfung 

20.000-30.000 
Zeichen und/oder 
20-30 Minuten 
 
90-120 Minuten    
 

30-45 Minuten                   

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.   

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
keine 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Das Modul findet auch Verwendung im B. Ed. GyGe und BK UF Pädagogik sowie im B. Ed. BK Berufliche Fach-
richtung Sozialpädagogik. 

12 Modulbeauftragte/r: 
Prof. Dr. Christian Harteis und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  
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 Lehren und Lernen 
Teaching and Learning 

Modulnummer: 
Vertiefungs-
modul 1 (VM 1) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
3.-4. Semester 

Turnus: 
jährlich 
(WiSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
deutsch 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1  S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2 S 30 60/150 WP 30 
 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
 keine   

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
keine  

4 Inhalte: 
In diesem Modul soll in unterschiedliche theoretische Vorstellungen von Lernen und in verschiedene Theorieansätze 
zur Gestaltung von Lehr-Lernsituationen eingeführt werden. Ausgehend von lerntheoretischen und didaktischen 
Ansätzen und ihren spezifischen Argumentationsmustern sowie ihren normativen und empirischen Annahmen soll 
die Reichweite solcher Ansätze im Hinblick auf Planung, Analyse und Reflexion von Lehr- und Lernprozessen 
erarbeitet werden. Unter entwicklungspsychologischen, motivationspsychologischen und mediendidaktischen 
Aspekten werden Voraussetzungen und Bedingungen des Lehrens und Lernens konkretisiert.  

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über lerntheoretische und allgemeindidaktische Ansätze 
• ein Verständnis für entwicklungsbedingte Voraussetzungen des Lernens über die Lebensspanne 
• die Befähigung zur theoriegeleiteten zielgruppenbezogenen Planung und Erprobung von Lehr-

Lernsituationen 
• ein Verständnis für die Bedeutung ausgewählter Methoden, (digitaler) Medien und Arbeitsformen für 

unterschiedliche Lehr-Lernsituationen 
• die Fähigkeit zur analytischen und kritisch-konstruktiven Reflexion von Lehr-Lernsituationen 
• die Befähigung zur Analyse und Interpretation von Ergebnissen der Lehr-Lernforschung und ihrer 

Berücksichtigung bei der Gestaltung von Lehr- und Lernsituationen 

Schlüsselqualifikationen: 
• die Fähigkeit zum vergleichenden und bewertenden Umgang mit unterschiedlichen Theorieansätzen und 

ihren jeweiligen Argumentationsmustern 
• die Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf die eigenen Handlungsansprüche und die eigene Rolle in 

pädagogischen Prozessen 
• die Fähigkeit zum begründeten und angemessenen Einsatz von (digitalen) Medien bei der Gestaltung 

von Lehr- und Lernsituationen 
• die Fähigkeit zum Einsatz von Präsentations- und Moderationstechniken in Form von Sitzungsgestaltungen 
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6 Prüfungsleistung: 

 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)            [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für 
die Modulnote 

b) 
oder 
c)  

Schriftliche Hausarbeit  
oder  
Referat mit Ausarbeitung 
oder 
Mündliche Prüfung 

  20.000-50.000 Zeichen 
 
30-45 Minuten und 20.000- 
50.000 Zeichen 
30-45 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.  

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
keine  

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
keine   

12 Modulbeauftragte*r: 
Prof. Dr. Christian Harteis -und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  
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Interaktion und Kommunikation 
Interaction and Communication 

Modulnummer: 
Vertiefungs-
modul 2 (VM 2) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
4.-5. Semester 

Turnus: 
jährlich 
(SoSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
deutsch 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung  VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1: Theorie und Praxis 
der Beratung  

S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2: Gestaltung von 
Interaktions- und Kommunikations-
prozessen 

S 30 60/150 WP 30 

 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine  

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
Abschluss der Basismodule 1 und 2  

4 Inhalte: 
Das Modul führt in unterschiedliche Interaktions- und Kommunikationstheorien sowie Konzeptionen der Beratung 
ein und zeigt deren Relevanz für unterschiedliche pädagogische Lern-, Bildungs- und Beratungsprozesse auf, wie 
beispielsweise die Gestaltung von Gruppen- und Diskussionsprozessen, die Gestaltung von Beratungsprozessen 
oder die Moderation in und von sozialen Konfliktsituationen.  

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über unterschiedliche Interaktions-/ Kommunikationstheorien und      
-methoden, über grundlegende Begriffe und Zugänge zur Digitalisierung und Mediatisierung sowie über 
Konzeptionen der Beratung 

• Kenntnisse und Orientierungswissen über deren Relevanz für unterschiedliche pädagogische Lern-, 
Bildungs- und Beratungsprozesse 

• die Befähigung zur Analyse pädagogischer Situationen und Probleme vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Interaktions- und Kommunikationstheorien sowie Konzeptionen der Beratung 

• die Befähigung zur Intervention in pädagogischen Situationen und Problemen vor dem Hintergrund 
unterschiedlicher Interaktions-/Kommunikationstheorien und -methoden 

Schlüsselqualifikationen: 
• ein Verständnis für die Komplexität menschlicher Interaktion und Kommunikation in pädagogischen 

Prozessen  
• die Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf eigenes Handeln und deren Wirkungen in pädagogischen 

Interaktions- und Kommunikationsprozessen sowie Beratungsprozessen 
• die Fähigkeit zur Steuerung von Interaktions- und Kommunikationsprozessen in Form von Moderation 

und Diskussionsleitung in Seminarsitzungen 
• die Weiterentwicklung kommunikativer Kompetenzen 
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6 Prüfungsleistung: 

 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)         [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. Umfang Gewichtung für 
die Modulnote 

b) oder 
c) 
  

Projektarbeit oder 
 
Schriftliche Hausarbeit oder 
Mündliche Prüfung 

20.000-30.000 Zeichen 
und/oder 20-30 Minuten 
20.000-50.000 Zeichen 
30-45 Minuten 

100 % 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.  

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
keine  

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Das Modul findet auch Verwendung im B. Ed. GyGe und BK UF Pädagogik sowie im B. Ed. BK Berufliche Fach-
richtung Sozialpädagogik.  

12 Modulbeauftragte*r: 
Prof. Dr. Christine Freitag und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  

  



18 
 
Pädagogische Handlungsfelder und Institutionen 
Educational Fields of Action and Institutions 

Modulnummer: 
Vertiefungs- 
modul (VM 3) 

Workload (h): 
360 

LP: 
12 

Studiensemester: 
5.-6. Semester 

Turnus: 
jährlich 
(WiSe) 

Dauer (in Sem.): 
2 Semester 

Sprache: 
deutsch 

P/WP: 
P 

1 Modulstruktur: 

 Lehrveranstaltung Lehr-
form 

Kontakt-
zeit (h) 

Selbst-
studium 
(h) 

Status 
(P/WP) 

Gruppen-
größe (TN) 

a) Einführung VL 30 60 P 120 

b) Vertiefung 1 S 30 60/150 WP 30 

c) Vertiefung 2 S 30 60/150 WP 30 
 

2 Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
keine   

3 Teilnahmevoraussetzungen: 
Abschluss der Basismodule 1 und 2 

4 Inhalte: 
Das Modul gibt einen Überblick über die wichtigsten Institutionen, Berufsfelder und pädagogischen Handlungs-
kompetenzen in der Bildungs- und Kulturarbeit. Hierbei werden sowohl nationale als auch internationale 
Entwicklungen sowie deren Auswirkungen auf Berufsfelder und dem Selbstverständnis der pädagogischen 
Profession berücksichtigt. 

5 Lernergebnisse (learning outcomes) / Kompetenzen: 
Fachlich-inhaltliche Ziele: 
Die Studierenden erwerben 

• Kenntnisse und Überblickswissen über Institutionen und Organisationen im Bereich der Bildungs- und 
Kulturarbeit 

• Kenntnisse und Überblickswissen zu professionellem Handeln 
• Kenntnisse und Überblickswissen über pädagogische Handlungs- und Arbeitsfelder und deren 

Kompetenzanforderungen 
• die Befähigung zur Bewertung und Einordnung der im Studium erworbenen Lernergebnisse im Blick auf 

den Nutzen für pädagogische Handlungs- und Arbeitsfelder 
• die Befähigung zur Analyse und Einordnung eigener praktischer Erfahrungen in pädagogischen 

Handlungs- und Arbeitsfeldern 
• die Befähigung zur professionellen Ausgestaltung pädagogischer Handlungs- und Arbeitsfelder 

Schlüsselqualifikationen: 

• ein Verständnis für die Komplexität und Eingebundenheit pädagogischer Handlungs- und Arbeitsfelder   
• die Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf eigene Kompetenzen sowie potentielle Handlungs- und 

Arbeitsfelder  
• die Weiterentwicklung kommunikativer Kompetenzen sowie der eigenen Professionalität als                             

Pädagog*in  
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6 Prüfungsleistung: 

 [  ] Modulabschlussprüfung (MAP)          [x] Modulprüfung (MP)             [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

zu Prüfungsform Dauer bzw. 
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote 

b) oder 
c) 
 

Projektarbeit oder 
 
 
Referat mit Ausarbeitung oder 
 
 
Mündliche Prüfung 

20.000 -30.000 
Zeichen und/oder 
20-30 Minuten 
30-45 Minuten 
und 20.000-
50.000 Zeichen 
 

30-45 Minuten 

100% 

 

7 Studienleistung / qualifizierte Teilnahme: 
Qualifizierte Teilnahme zu jeder Lehrveranstaltung gemäß § 15 Absatz 2 der Allgemeinen Bestimmungen.  

8 Voraussetzungen für die Teilnahme an Prüfungen: 
keine 

9 Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt, wenn die Modulprüfung bestanden und die qualifizierte Teilnahme in den 
Lehrveranstaltungen nachgewiesen ist. 

10 Gewichtung für Gesamtnote: 
Das Modul wird mit der Anzahl seiner Leistungspunkte gewichtet (Faktor 1). 

11 Verwendung des Moduls in anderen Studiengängen: 
Das Modul findet auch Verwendung im B. Ed. GyGe und BK UF Pädagogik. 

12 Modulbeauftragte*r: 
Prof. Dr. Christian Harteis und Dr. Annette Bentler 

13 Sonstige Hinweise: 
Es wird dringend empfohlen, vor Teilnahme an der Prüfungsleistung die Einführungsveranstaltung zu besuchen.  
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